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Situation: 

Ihre Firma ist gut mit Aufträgen ausgelastete und arbeitet an der Kapazitätsgrenze. 

In dieser Situation wird die Entscheidung getroffen, zwei zusätzliche Mitarbeiter die auch die 
Hängekrane bedienen müssen, über eine Zeitarbeitsfirma anzufordern. 

Für die fälligen wiederkehrenden Prüfungen an den Krananlagen hat sich gerade der externe 
Dienstleister angemeldet. 

In Ihrer Funktion als Führungskraft haben Sie Entscheidungen zu treffen, die die Sicherheit aller 
Mitarbeiter auch in dieser von Ihnen eventuell als stressig empfundenen Situation gewährleisten. 

  

Fragestellung: 

Bearbeiten Sie die folgenden Fragen unter Berücksichtigung Ihrer Moderationskarten 

1. Welche konkreten Anforderungen müssen Sie ihrer Beschaffungsabteilung mitteilen, um einen 
erfolgreichen Einsatz der Zeitarbeiter zu gewährleisten? 

2. Was müssen Sie nach dem Eintreffen der Zeitarbeiter vor deren Arbeitsaufnahme veranlassen? 

3. Ist es eine Option, die anstehenden wiederkehrenden Kranprüfungen zu verschieben? Begründen 
Sie Ihre Entscheidung. 

4. Welche konkreten Maßnahmen sind erforderlich, um die Qualität und die Arbeitssicherheit bei den 
wiederkehrenden Prüfungen durch den externen Dienstleiter zu gewährleisten?  

 

Die nachstehenden Rechtsgrundlagen können in Betracht kommen: 

• Bürgerliches Gesetzbuch 

• Arbeitsschutzgesetz 

• Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

• Betriebssicherheitsverordnung 

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ 

• DGUV Vorschrift 52 „Krane“ 
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Aufgabenstellung: 

Machen Sie sich mit den Rechtsgrundlagen vertraut und diskutieren Sie anschließend in der Gruppe 
die Fragestellungen.  

Recherchieren Sie erforderlichenfalls im Internet, z. B. unter www.BGHM.de auf den Seiten mit dem 
Webcode 12 „Arbeitsschützer“ und dem Webcode 420 „Arbeitnehmerüberlassung - Praxishilfen für 
Entleiher“. 

Wählen Sie eine geeignete Form für die Präsentation Ihrer Ergebnisse und verständigen Sie sich, wer 
diese im späteren Verlauf vorträgt. 

 

 

Medien und Material: 

Notebook, PC 

Pinnwand 

Flipchart 

PowerPoint-Präsentation, Visualizer 

 

Erarbeitungszeit: 90 Minuten  

Präsentationszeit: 15 Minuten 

 

  

http://www.bghm.de/
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag 

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der 
Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als 
auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. 

 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 
 
(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeitgeber 
verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen 
zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich 
gegenseitig und ihre Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren 
abzustimmen. 
 
(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, daß die Beschäftigten anderer 
Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und 
Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben. 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

§ 3 Gefährdungsbeurteilung 

(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln sowie die Fristen 
von wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 14 und 16 zu ermitteln und festzulegen, soweit diese 
Verordnung nicht bereits entsprechende Vorgaben enthält. … 

Bei der Festlegung der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen nach § 14 Absatz 4 dürfen die in 
Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3, …genannten Höchstfristen nicht überschritten werden. 

 

§ 13 Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem Betrieb Arbeiten durch eine betriebsfremde Person 
(Auftragnehmer) durchführen zu lassen, so darf er dafür nur solche Auftragnehmer heranziehen, die 
über die für die geplanten Arbeiten erforderliche Fachkunde verfügen. Der Arbeitgeber als 
Auftraggeber hat die Auftragnehmer, die ihrerseits Arbeitgeber sind, über die von seinen 
Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen und über spezifische Verhaltensregeln zu informieren. 
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und andere Arbeitgeber über Gefährdungen durch seine 
Arbeiten für Beschäftigte des Auftraggebers und anderer Arbeitgeber zu informieren. 

(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber nicht ausgeschlossen werden, so 
haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken und die 
Schutzmaßnahmen so abzustimmen und durchzuführen, dass diese wirksam sind.  

 

Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam festgelegten 
Schutzmaßnahmen anwenden. 

(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeitsmitteln eine erhöhte Gefährdung von Beschäftigten 
anderer Arbeitgeber, ist für die Abstimmung der jeweils erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die 
beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator/eine Koordinatorin schriftlich zu bestellen. Sofern aufgrund 
anderer Arbeitsschutzvorschriften bereits ein Koordinator/eine Koordinatorin bestellt ist, kann 
dieser/diese auch die Koordinationsaufgaben nach dieser Verordnung übernehmen. Dem 
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Koordinator/der Koordinatorin sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen 
sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators/einer Koordinatorin entbindet die Arbeitgeber 
nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung. 

 

§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln 

(5) …Eine wiederkehrende Prüfung gilt als fristgerecht durchgeführt, wenn sie spätestens zwei 
Monate nach dem Fälligkeitstermin durchgeführt wurde. Dieser Absatz ist nur anzuwenden, soweit es 
sich um Arbeitsmittel nach … Anhang 3 handelt. 

 

DGUV-Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ 
§ 6 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer 
 
(1) Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbstständige Einzelunternehmer an einem 
Arbeitsplatz tätig, haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Beschäftigten, insbesondere hinsichtlich der Maßnahmen nach § 2 Absatz 1, entsprechend § 8 
Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbeiten. Insbesondere haben sie, soweit es zur 
Vermeidung einer möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, 
die die Arbeiten aufeinander abstimmt; zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit entsprechender 
Weisungsbefugnis auszustatten. 

DGUV-Vorschrift 52 „Krane“ 
§ 29 Kranführer, Instandhaltungspersonal 
 
(1) Der Unternehmer darf mit dem selbständigen Führen (Kranführer) oder Instandhalten 
eines Kranes nur Versicherte beschäftigen: 
1. die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
2. die körperlich und geistig geeignet sind 
3. die im Führen oder Instandhalten des Kranes unterwiesen sind und ihre Befähigung 
hierzu ihm nachgewiesen haben und 
4. von denen zu erwarten ist, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig 
erfüllen. 
Der Unternehmer muss Kranführer und Instandhaltungspersonal mit ihren Aufgaben 
beauftragen. Bei ortsveränderlichen kraftbetriebenen Kranen muss der Unternehmer den  
Kranführer schriftlich beauftragen. 
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§ 41 Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
 
(1) Versicherte dürfen Wartungs- und Inspektionsarbeiten nur durchführen, nachdem 
sie sich davon überzeugt haben, dass der Kran abgeschaltet und gegen unbefugtes 
Wiedereinschalten gesichert ist. Sie dürfen Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus 
möglich sind, nur von Arbeitsständen oder -bühnen aus durchführen. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die Wartungs- und Inspektionsarbeiten nur im eingeschalteten 
Zustand durchgeführt werden können und während der Arbeit 
1. keine Quetsch- und Absturzgefahren bestehen. 
2. keine Gefahren des Berührens unter Spannung stehender Teile elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel bestehen. 
3. Sprech- oder Sichtverbindung mit dem Kranführer vorhanden ist. 

 

 


